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GUNTER 1RT

Epikie in der Geschiedenenpastoral
oriıentieren und darf die VO  $ Gott Be-Die Moraltheologie hat VO  P der Wirk-

lichkeit auszugehen und den An- ziehung Jesus Christus ermöglichte
spruch der theologisch gedeuteten Lebensweise nicht einfach durch Kom-
Wirklichkeit reflektiert und differen- promisse der Rücksicht auf eın be-

stimmtes Durchschnittsverhalten des-7ziert die Sprache verbindlichen
ens übersetzen. Irotz aller Ab- avouleren. Die äaufßere Ordnungsfunk-
sichtserklärungen ur die EN- tion und ontrollfunktion ıtt CN-
wartige Regelung der lateinischen ber der Iransparenz auf das vange-
Kirche s- das Scheitern VO  — Ehen lium zurück.
verhindern, sondern vielmehr die Da der höchste Gesichtspunkt eines
Seelsorge den ihrer ersten Ehe
Geschiedenen, die dann Z1vil wieder evangeliumsgemäßen Kirchenrechtes

aber das eil der Menschen 1st, gilt C5,
geheiratet haben jedem einzelnen Menschen möglichst
DiIie Lebbarkeit des Ideals christlicher gerecht werden. Dies ist das Anlie-

rchEhe ist nicht LUr VO  $ aufßen her gCcn der sogenannten pastoralen LOÖ-
gesellschaftliche eraänderunge be- /die sich des einzelnen seiner
droht „Sie leidet den ugen vieler konkreten Lebenssituation annehmen.
gläubiger und kirchlich engagilerter Solche Lösungen aber mussen moral-
Menschen unter der Unerbittlichkeit SONStTtheologisch begründet se1n,
und Harte, muıt der die Kirche diejeni- kommt einer doppelten oral,
SCn behandelt, die diesem Anspruch einer offiziell kirchenamtlichen und
nicht gerecht werden. Wer jungen einer pastora kompromißhaften. ESs
Menschen ein orderndes ea VOT bedarf in der Kirche iNer Wegweisung
ugen tellt, der mMu ihnen auch inen der Je möglichen besten Entspre-
Weg zeigen, WI1Ie S1e och 1177 Scheitern chung gegenüber dem vangelium.
muıiıt en können nicht 1es5 Die Pannung zwischen dem Anliegenschon einzuplanen der VOTrSOTS- iNner allgemein verbindlichen Norm

eiNe Hıntertür ffen halten, SOT- und der Rücksicht auf die kon-
dern ihnen Angst nehmen und
Mut machen. 44 1

kreten Lebensumstände des einzelnen,
die nIe durch eine genere formulierte

Anders als das profane Recht, das die Norm ucKenlos erfa{ist werden kön-
Sicherstellung iner aufßeren Friedens- neN, wurde der abendländischen
Or  ung durch Schutz VOI sozial- Geistesgeschichte uıunter dem egri
schädlichem Verhalten Zzu Ziel hat der JTugend der Epikie bedacht. Diese
und für das Scheitern der Ehe eın STE eine der altesten ugenden des
Notrecht kennt, hat sich die Kirche in endlandes dar Aristoteles faflst Epi-
ihrem Recht primär vangelium kie als Berichtigung des Gesetzes auf,

Schockenhoff, Ehe nichteheliche Lebensgemeinschaften Ehelosigkeit, ründel, en aus
christlicher Verantwortung, Düsseldorf 1992, 3.48
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A& olge sSeINer generellen Fas- eingegangen wurde Hier zeigen sich
SUun lückenhaft ist Für Thomas VO  A dann häufig Hindernisse, die die eTrTste
Aquin ist Epikie gleichsam die höhere Ehe nicht gültig zustandekommen
ege der menschlichen Handlungen.‘ en ber hängt VO  - en
OonNns Marı LiguoriI, deronder ab, ob dies auch VOTLr dem kirchlichen
Moraltheologen, dehnt Epikie aQuUus- Gericht beweisbar ist Gerade die
drücklich ber die menschlichen Ge- Mühe der Epikie, Nau die
SETZ hinaus auf sittliche Normen aus.* urzeln des Konfliktes zurückzuge-
Wer Epikie als bewährte öÖsung des hen und die konkreten Lebensum-
Kontliktes zwischen staände beachten, kann diesenIgemeinem
Gesetz und konkreten außergewöhn- gewilfs nicht seltenen en dazu
lichen Lebensumständen grundsätz- führen, da{fs der Betroffene und der

Jeugnet, stellt sich die gBaNZE Seelsorger gleichermaßen dem Ur-
grofße abendländische Iradition.® Die teil kommen, die erste Ehe SE1I nicht
immer komplexeren Lebensumstände gültig SCWESECN. Da 1eSs ber VOTr dem
und das wachsende Wissen die kirchlichen Gericht nicht beweisbar ıst,
vielfältigen inneren und aufßeren Be- mMu eine Ösung 1mM „forum inter-
dingungen menschlichen Handelns num  44 gesucht werden können.’

ıImmMer differenzierteren Aus- Wer die innere Logik der Epikie Vel-

Jegungen und Abwägungen Das standen hat, weifßf aberer hinaus
betrifft nicht die differenziertere die oft unglaublichen Lebensumstän-

sondern auch eiINeFormulierung, de, die ZUMm Scheitern eiıner Ehe geführt
wirklichkeitsgerechtere Einsicht die haben, ernstzunehmen. Epikie besteht
sittliche Norm cselbst Auch die ıinneren dann 1m Mut, unabhängig VO  — der Ge-
Umstände des Menschen, sSeın Lebens- setzesformulierung, die allgemei-
alter, seine Reifungsprozesse, seiıne Zen ihre Gültigkeit behält, und ohne
Krisen USW. mussen die cittliche diese Gültigkeit anzutasten, angesichts
Bewertung miteingehen (die „conditio der außergewöhnlichen Lebensum-
personae”).® SLan die Norm VO  3 ihrem inneren
Wenn sich ein Gläubiger, der selner Sinn her verbessern. Von daher Velr-

bietet sich ebenso eiNne undifferenzierteEhe gescheitert ist, den Seelsorger
wendet, dann verlangt 1e5 große Auf- Verweigerung der Sakramentenspen-
merksamkeit bei der Berücksichtigung dung Betroffene WI1Ie eiNne undiffe-
der konkreten Lebenssituation und bei renziıerte Zulassung. Epikie ist Ja der
der Geschichte des Scheiterns. icht Berücksichtigung der konkreten 1N-
selten kommt dann 1n Rückgang und aufßeren Lebensumstände

die Konfliktgeschichte der rage, begründet, angesichts derer die An-
aus welchem Grund denn diese Ehe wendung einer konkreten Norm den
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einzelnen Betroffenen das rteil Zzubil-Sinn der zugrundeliegenden Prin-
zıplen verfehlt. Das Wesen der Epikie l Die Bischofssynode ber Ehe und
besteht ja gerade nicht andeln armmullie VO 26.9 bis ZU1

eın Gesetz, sondern der hat ihrer Propositio Nr 1Ne
Fähigkeit, das esetz seiner tention Anregung diese Richtung gegeben.
gemä bei orliegen entsprechender „Die ynode wünscht ihrer pastora-
ründe verbessern auf die einma- len orge die Gläubigen,
lige Lebensgeschichte der Menschen sich dieser Sache 1Ner uen und

Da Epikie der Rücksicht auf die tieferen Untersuchung widme el
unabsehbaren ebensumstände be- möge auch der Praxis der Kirchen
steht, kann eiINne taxatıve Aufzählung des stens Rechnung 7
VO  ; Bedingungen ihrer Anwendung besser die pastorale Barmherzigkeit
nicht geleistet werden. Epikie tastet Ja herauszustellen.“ Dieser Auftrag ist
die Gültigkeit der Norm nicht all, stellt bislang weithin unbekannt und ebenso
keine Gegennorm auf, sondern nımmMt unbekannt sSeINe weiıtere „Wirkungsge-
das Konkrete einmaliger Lebensge- schichte“
schichten ernst dieser bewegten eıit Gesellschaft

Eherecht onkretisiert die Kirche und Kirche hat die lateinische Kirche
eine ethische Norm der gemein VeT- das letzte Wort ZUrT öÖsung dieser Pro-
bindlichen Schöpfungsordnung. Die blematik vermutlich noch nicht g-
Tatsache, Ehe unter Getauften eın sprochen 1Nnter die bereits bewährten
Sakrament ist, setzt die allgemein ethi- Lösungen 1 „forum internum“ dürfte
schen Maf{sstäbe nicht ußer Kraft, SOT- auf keinen Fall zurückgegangen WEeT-
dern vervollkommnet S1e Die Tugend den Diese Wege, die vielen Fällen
der Epikie hat daher ihre gkei gangDar sind, dürften ber ihrerseits
auch Bereich der sakramentalen wiederum nicht dazu führen, die VO  3
Ehe der überwältigenden Mehrheit der
Die lateinische Kirche hat bezüglich Bischöfe bei der Bischofssynode g-
ihrer Praxis aTrau bestanden festzu- wünschten weıteren Bemühungen
halten, diese e1INe Grundlage der verhindern. Die oroße Iradition eıner
Schri habe, und alle jene, die das der altesten ethischen ugenden des
bestreiten, mıt dem Bann belegt. Sie hat bendlandes, nämlich der pikie,
die Formulierung allerdings ausdrück- ONNTte e1 ein Leitfaden seıin
lich ffen gewählt, auch die
Praxis der Ostkirchen ihrer Schrift-

Thesen:gemäßheit respektiert bleibt (DS
Die Ostkirchen kennen eine Rücksicht
auf die konkrete Situation und das Die gegenwärtige PraxIis der lateini-
sittliche Können Form des Okono- schen Kirche kann Ehescheidung nicht
mieprinZ1ps, das neben dem SOSCHANT- verhindern, behindert ber vielfach die
ten Akribieprinzip Anwendung Seelsorge Geschiedenen und Wie-
kommt Wenn das Ökonomieprinzip derverheirateten. ESs besteht aruDer
der Ostkirchen auch VO  - der rchli- hinaus die ere  e orge, da{fs
chen UtOTr1tCa gleichsam VO  n ben durch diese Praxıs jJungen Menschen
angewendet wird, weist doch eher Angst gemacht wird und das hohe
die gleiche Richtung w1e die große ea der christlichen Ehe eher ntmu-
ethische Tradition der Epikie, die dem tigt
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Beim Kirchenrecht stehen anders ihrer Ungültigkeit nicht bewiesen WEeTl-

als eım staatlichen Recht nıcht L11UTr den kann, dennoch TE guültig zustande
die außere Rechtssicherheit und MOg- kam Die sogenannten Lösungen im
lichst umfassende Kontrolle 1im Vorder- „forum internum“ haben sich mittler-
grund, sondern die Iransparenz auf weile vielfach bewährt
das Evangelium, und War auf das
SANZEC vangelium. Epikie hılft aber, über die Lösungen

1 „forum internum “ hinaus welıter
nachzudenken, WI1Ie die Kirche Men-Auch sogenannte pastorale ÖOSUn-

SCnh mussen sittlich begründet se1n, schen, die ihrer Ehe mıt der ohne
SonNSs kommt 1ner doppelten Schuld gescheitert und eiINne NEeUue Ver-
oral, 1iner OIMLZ1Ie kirchenamtlichen indung zivilrechtlich eingegangen
und 1ner pastoralen, die der Theorie sind, gerecht werden kann, ohne die
nicht entspricht. Iransparenz des Kirchenrechtes auf

das vangelium desavouieren.
Das Wesen der Epikie besteht darın,

unabhängig VO Wortlaut des eset- Die Sakramentalität der Ehe
Z.eS5 den Sinn des Gesetzes, 1N- die sittliche Tugend der Epikie nicht
olge selner generellen Fassung lücken- aufßer Kraft, sondern sollte S1€e welıter-

führen.ist, rfüllen Epikie ä{st die
gkei der Normformulierung 1m
allgemeinen unangetastet, verbessert Die Praxis der Ostkirchen ist VO  >
diese aber, das en außerge- der ateinischen Kirche NIEe verurteilt
wöhnliche Umstände miıt sich bringt. worden. Die orofße Mehrzahl der

Bischöfe hat bei der Bischofssynode
P1  e leitet ZUrT Berücksichti- über Ehe und Familie 1980 gewünscht,

da{fßs die ateinische Kirche die Praxisder konkreten inneren und
aufßeren Lebensumstände VO  — Men- der Ostkirche tudiere und auch
schen und kann ZUT egründeten Rechnung trage. Dieser Auftrag ist
Einsicht führen, da{fs eıne Erstehe auch bislang weithin unbekannt und unbe-

kannt auch SE1INeEe welıtere Geschichte.dort, SIE VOT dem Kirchenrecht
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